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Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Im Oktober 2008 vereinbarten die Regierungschefs von Bund und Ländern ein 
umfangreiches bildungspolitisches Maßnahmenpaket, welches bis 2015 umge-
setzt werden sollte. Unter anderem wurde das Ziel ausgegeben, die Anzahl der 
Schulabbrecherinnen und Schulabbrecher von 8 auf 4 Prozent zu halbieren. 
Dieses Ziel wurde bisher verfehlt. So haben im Jahr 2017 bundesweit 6,9 Pro-
zent der Jugendlichen die Schule ohne einen Schulabschluss verlassen (vgl. 
Bildungschancen-Studie der Caritas 2019, www.caritas.de/bildungschancen 
vom 4. September 2019). Im Jahr 2015 lag der Anteil bei 5,9 Prozent (vgl. 
vgl. Klaus Klemm/Matthias Anbuhl: Der Dresdener Bildungsgipfel: von unten 
betrachtet, Expertise zur sozialen Spaltung im Bildungssystem, DGB, 2018, 
S. 13). Jugendliche, die am Ende der allgemeinbildenden Schule ohne Schul-
abschluss diese verlassen, haben trotz der zahlreichen Maßnahmen des Über-
gangssektors faktisch keine Chancen auf eine berufliche Ausbildung (vgl. Na-
tionaler Bildungsbericht 2018, S. 121). Auffallend ist, dass Schülerinnen und 
Schüler mit diagnostiziertem Förderbedarf an allgemeinbildenden Schulen 
häufiger einen Hauptschulabschluss erreichen als diejenigen, die am Lernort 
Förderschule unterrichtet werden (vgl. Klaus Klemm/Matthias Anbuhl: Der 
Dresdener Bildungsgipfel: von unten betrachtet, Expertise zur sozialen Spal-
tung im Bildungssystem, DGB, 2018, S. 12). Rund 45 Prozent der Jugendli-
chen eines Altersjahrgangs, die keinen Schulabschluss erreichen, wurden in 
Förderschulen unterrichtet. Bemerkenswert ist aus Sicht der Fragesteller auch, 
dass überdurchschnittlich hohe Anteile von Schülerinnen und Schülern ohne 
Schulabschluss in Ostdeutschland zu verzeichnen sind, obwohl die Jugendli-
chen in allen ostdeutschen Flächenländern in der Basiskompetenz Leseverste-
hen überdurchschnittlich gut bzw. im Durchschnitt besser abschnitten als 
Gleichaltrige in den alten Bundesländern (vgl. Nationaler Bildungsbericht 
2018, S. 122). Die Autoren stellen nach Ansicht der Fragesteller zurecht die 
Frage, wie Diskrepanzen solchen Ausmaßes zu erklären sind.
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1. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung der Anteil der Schulab-
gängerinnen und Schulabgänger ohne Schulabschluss seit 2008 entwickelt 
(bitte nach Bundesdurchschnitt, nach Bundesländern, in absoluten Zahlen 
und in Prozent der gleichaltrigen Wohnbevölkerung aufschlüsseln)?

Es wird auf die Anlage 1 verwiesen.*

a) Wie hoch sind dabei die Anteile der Jugendlichen mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf, die den Schulabschluss verfehlten, an allen Ju-
gendlichen mit dem jeweiligen Förderbedarf, die die Schulen verlassen 
(bitte nach den jeweiligen Förderschwerpunkten, nach beiden Lernorten 
und nach allgemeinbildenden Schulen aufschlüsseln)?

Es wird auf die Anlage 2 verwiesen.*
Anteilswerte können aufgrund nicht vergleichbarer Abgrenzungen bei der Da-
tenerhebung in den Ländern nicht ausgewiesen werden.

b) Aus welchen Gründen ist aus Sicht der Bundesregierung der Anteil der 
Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne Schulabschluss mit diag-
nostiziertem Förderbedarf an Förderschulen vergleichsweise höher als 
an allgemeinbildenden Schulen?

Zieht die Bundesregierung aus diesem Umstand den Schluss, den Weg 
zu einer inklusiven Schule stärker zu fördern?

Wenn ja, warum?

Wenn nein, warum nicht?

c) Welche Ursachen sind aus Sicht der Bundesregierung auf die Steige-
rung der Quote der Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne 
Schulabschluss seit 2015 zurückzuführen?

Warum wurde das Ziel des Dresdner Bildungsgipfels, die Quote zu hal-
bieren, nicht erreicht?

Die Fragen 1b und 1c werden im Zusammenhang beantwortet.
Hierzu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor. Das allgemeinbil-
dende Schulwesen liegt nach der föderalen Ordnung des Grundgesetzes in der 
Zuständigkeit der Länder.

d) Welche konkreten Maßnahmen will die Bundesregierung ergreifen, um 
die Quote der Schülerinnen und Schüler, die den Schulabschluss ver-
fehlen, zu senken?

Hält die Bundesregierung nach wie vor an dem damaligen Ziel des 
Dresdener Bildungsgipfels fest, die Quote der Schülerinnen und Schü-
ler ohne Schulabschluss auf 4 Prozent zu reduzieren?

Wenn ja, warum?

Wenn nein, warum nicht?

Die Bundesregierung hält nach wie vor daran fest, dass ein Abschluss der 
Schule die Voraussetzung für eine selbstbestimmte Berufswahl und eine erfolg-
reiche Lebensgestaltung ist. Alle Maßnahmen zur individuellen Förderung der 
Schülerinnen und Schüler müssen auch darauf gerichtet sein, dass in den 
kommenden Jahren die Zahl derjenigen, die die Schule ohne einen Abschluss 
verlassen, wieder sinkt.

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/14705 auf der Internetseite 
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Dazu sind gut qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer und damit einhergehende 
Qualitätsverbesserungen in der Schule erforderlich, wie sie sich die von Bund 
und Ländern getragene „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ zum Ziel gesetzt 
hat. Auch die von Bund und Ländern gemeinsam gestartete Initiative „Schule 
macht stark“ zur Unterstützung von Schulen in sozial schwierigen Lagen wird 
zur Erreichung des Ziels beitragen.

2. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung der Anteil der Schülerin-
nen und Schüler ohne Schulabschluss seit 2008 in den ostdeutschen Bun-
desländern im Vergleich zu dem in den westdeutschen Bundesländern ent-
wickelt (bitte nach Jahren, absoluten Zahlen und Prozentangaben auf-
schlüsseln)?

Es wird auf die Anlage 1 verwiesen.*

a) Welche Ursachen sind aus Sicht der Bundesregierung auf die Niveau-
unterschiede der Ländervergleiche (Ost/West) zurückzuführen?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.

b) Hat die Bundesregierung Kenntnis darüber, aus welchen Gründen die 
Quote der Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss in den ostdeut-
schen Flächenländern höher ist als in den alten Bundesländern, obwohl 
die Jugendlichen dort im Schnitt über eine höhere Lesekompetenz ver-
fügen?

Auf welche Ursachen führt die Bundesregierung diese Diskrepanzen 
zurück?

Sieht die Bundesregierung diesbezüglich mehr Forschungsbedarf?

Wenn ja, warum?

Wenn nein, warum nicht?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor. Die Bundesregie-
rung unterstützt die von der Autorengruppe Bildungsberichterstattung im Be-
richt „Bildung in Deutschland 2018“ in diesem Zusammenhang getroffenen 
Aussage, dass es hier weiterer Forschung bedarf.

3. Wie viele Jugendliche ohne Schulabschluss sind nach Kenntnis der 
Bundesregierung in den letzten zehn Jahren erfolgreich in eine vollqualifi-
zierende Berufsausbildung eingetreten (bitte nach Jahren, in absoluten 
Zahlen und Prozentangaben aufschlüsseln)?

Es wird auf die Anlage 3 verwiesen.*

a) Wie viele dieser Jugendlichen sind direkt in eine Ausbildung eingemün-
det (bitte nach Jahren, in absoluten Zahlen und Prozent aufschlüsseln)?

Es wird auf Anlage 4 verwiesen.*

b) Wie viele dieser Jugendlichen haben die berufliche Ausbildung erfolg-
reich abgeschlossen (bitte nach Jahren, in absoluten Zahlen und Prozen-
tangaben aufschlüsseln)?

Es wird auf die Anlage 5 verwiesen.*

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/14705 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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c) Wie viele dieser Jugendlichen sind (zunächst) in berufsvorbereitende 
Maßnahmen bzw. in die Maßnahmen des Übergangssektors eingemün-
det (bitte nach Jahren, in absoluten Zahlen und Prozentangaben auf-
schlüsseln)?

Anlage 6 enthält Angaben zu der Zahl derjenigen Auszubildenden ohne Schul-
abschluss, die vor Abschluss eines Ausbildungsvertrags eine Maßnahme im 
Übergangsbereich durchgeführt hatten.*
In der Berufsbildungsstatistik werden unter der Variable „Vorausgegangene 
Teilnahme an berufsvorbereitender Maßnahme oder beruflicher Grundbildung“ 
folgende Maßnahmen erfasst:
• betriebliche Qualifizierungsmaßnahme (BQM; Einstiegsqualifizierung, Ein-

stiegsqualifizierungsjahr, Qualifizierungsbaustein, Betriebspraktika),
• Berufsvorbereitungsmaßnahme (BVM; Berufsvorbereitende Bildungsmaß-

nahme [BvB] der Bundesagentur für Arbeit nach SGB III und weitere regio-
nale Maßnahmen),

• schulisches Berufsvorbereitungsjahr (BVJ),
• schulisches Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) (damit ist nicht das BGJ in ko-

operativer Form [Teilzeit] gemeint),
• Berufsfachschule ohne vollqualifizierenden Berufsabschluss (BFS; soweit 

sie nicht unter BGJ oder BVJ zu fassen sind).
Ausführliche Erläuterungen zu den Auszubildenden-Daten, zur Erhebung, den 
Berufsmerkmalen, Berechnungsweisen sowie zu den einzelnen Berichtsjahren 
sind unter www.bibb.de/de/14308.php zu finden.

d) Wie viele dieser Jugendlichen konnten nach Beendigung der Schulzeit 
einen Schulabschluss nachholen (bitte nach Jahren, in absoluten Zahlen 
und Prozentangaben aufschlüsseln)?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.

4. Wie viele Jugendliche ohne Schulabschluss konnten nach Kenntnis der 
Bundesregierung in den letzten zehn Jahren nicht erfolgreich in eine beruf-
liche Ausbildung einmünden und keinen Berufsabschluss erreichen (bitte 
nach Jahren, in absoluten Zahlen und Prozentangaben aufschlüsseln)?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.

5. Welche Gründe sind aus Sicht der Bundesregierung dafür verantwortlich, 
dass Jugendliche ohne Schulabschluss de facto vom Ausbildungsmarkt 
ausgeschlossen sind?

Nach Schätzungen des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) fanden sich 
2018 unter den 805.700 Jugendlichen, die sich zumindest zeitweise für eine 
duale Berufsausbildung interessierten und institutionell erfasst werden konnten 
(eingeschlossen sind hier auch Ausbildungsstellenbewerber, die ihren Vermitt-
lungswunsch in Berufsausbildung im Laufe des Jahres wieder aufgeben), rund 
22.800 Personen ohne Hauptschulabschluss. Von diesen 22.800 Jugendlichen 
ohne Hauptschulabschluss mündeten rd. 18.000 bzw. 79 Prozent in eine duale 
Berufsausbildung ein. Die Einmündungsquote fiel damit im Vergleich zu Be-

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/14705 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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werbern mit Hauptschulabschluss (2018: 63 Prozent), mit mittlerem Abschluss 
(70 Prozent) und mit Studienberechtigung (64 Prozent) überdurchschnittlich 
hoch aus. Deshalb teilt die Bundesregierung die Einschätzung, Jugendliche oh-
ne Schulabschluss seinen vom Ausbildungsmarkt ausgeschlossen, nicht.

6. Inwieweit ist aus Sicht der Bundesregierung Mobbing an Schulen eine Ur-
sache für das Verfehlen eines Schulabschlusses?

Welche konkreten Maßnahmen will die Bundesregierung diesbezüglich er-
greifen?

Zur Frage, ob Mobbing ursächlich für das Verfehlen eines Schulabschlusses ist, 
liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor. Die Bekämpfung von 
Mobbing an Schulen ist in erster Linie Aufgabe der Länder.
Die Bundesregierung unterstützt mit dem Vorhaben Respekt Coaches bundes-
weit 300 Schulen im Rahmen der Primärprävention dabei, die individuellen 
Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler auszubauen und ihre Widerstands-
kraft gegenüber jeder Form von religiösem Mobbing, Hass und Intoleranz, die 
gegen Mitschülerinnen und Mitschüler gerichtet ist, zu stärken. Mit dem Pro-
gramm soll insgesamt das Klassenklima verbessert und ein toleranter Umgang 
miteinander gestärkt werden. Das Vorhaben kann auch dazu beitragen, Schul-
absentismus zu verringern.

7. Hat die Bundesregierung Kenntnis darüber, inwieweit Schulabsentismus 
und das Verfehlen eines Schulabschlusses in Zusammenhang stehen?

Dazu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.

8. Wie schätzt die Bundesregierung den Zusammenhang von materieller Ar-
mut, Bildungsarmut und dem Verfehlen eines Schulabschlusses ein?

Welche konkreten Maßnahmen plant die Bundesregierung in diesem Zu-
sammenhang?

Mit den Bildungs- und Teilhabeleistungen des sogenannten Bildungspakets un-
terstützt die Bundesregierung bedürftige Kinder und Jugendliche, damit auch 
sie die Möglichkeiten, die ihnen in Schule und Freizeit geboten werden, nutzen 
können. Das Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung Tübingen hat in ei-
ner Studie im Rahmen der Begleitforschung zum 5. Armuts- und Reichtumsbe-
richt der Bundesregierung „Aktuelle Entwicklungen der sozialen Mobilität und 
der Dynamik von Armutsrisiken in Deutschland“ untersucht (www.armuts-und-
reichtumsbericht.de/SharedDocs/Downloads/Service/Studien/abschlussbericht-
forschungsprojekt-sozmo.pdf?__blob=publicationFile&v=5). Das Gutachten 
stellt für verschiedene Übergänge im Bildungsverlauf (Wahl der weiterführen-
den Schule, Verbleib nach Ende der Schulpflicht) fest, dass Kindern und Ju-
gendlichen aus Familien mit niedrigem elterlichem Bildungsniveau oder aus 
Haushalten mit geringem Einkommen in vielen Fällen erfolgreiche Bildungs-
verläufe gelingen, allerdings nach wie vor seltener als Kindern und Jugendli-
chen aus Familien mit höherer Bildung und höheren Einkommen. Schulabbrü-
che oder dauerhaftes Verfehlen eines Schulabschlusses wurden in der Studie 
nicht untersucht.
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